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Arbeitshilfe 
der Bundesapothekerkammer zur Qualitätssicherung

Mit freundlicher Genehmigung der Landesapothekerkammer Baden-Württemberg
· Vereinbarung zum Überlassen von Substitutionsmitteln zum unmittelbaren Verbrauch (Sichtbezug) im Rahmen 
der Opiatsubstitution 

– Formblatt –
Stand: 23.11.2011
Leitlinie:

Herstellung und Abgabe der Betäubungsmittel zur Opiatsubstitution 
Vereinbarung zum Überlassen von Substitutionsmitteln zum unmittelbaren Verbrauch (Sichtbezug) im Rahmen der Substitutionstherapie in der Apotheke (§ 5 Abs. 6 und 7 Betäubungsmittelverschreibungsverordnung)
zwischen beauftragtem Arzt 
	Name:
	

	Praxis-Adresse:
	

	Telefon:
	
	Telefax:
	

	Mobiltelefon:
	


und der beauftragten Apotheke

	Name:
	

	Apotheken-Adresse:
	

	Telefon:
	
	Telefax:
	

	Mobiltelefon:
	


vertreten durch den Apothekenleiter/die Apothekenleiterin
	Name:
	


für die in der Anlage aufgeführten Patienten (Patientenliste).
In der beauftragten Apotheke erhält der Patient/erhalten die Patienten regelmäßig Substitutionsarzneimittel gemäß aktuellem Medikationsplan. Der Medikationsplan ist der Apotheke rechtzeitig vom Arzt zu übermitteln. Der/die Apothekenleiter/in stellt sicher, dass der Medikationsplan das beauftragte Personal erreicht. Der Sichtbezug wird nach der LAK-Leitlinie Sichtbezug durchgeführt. 

1.
Die rechtliche und fachliche Verantwortung für das Überlassen eines Substitutionsmittels zum unmittelbaren Verbrauch verbleibt beim Arzt. Der Arzt informiert die Apotheke soweit erforderlich über die bisherige Therapie des/der Patienten sowie über dessen/deren Begleitmedikation. 

2.
Die Vertragspartner sind sich darüber einig, dass eine gegebenenfalls erforderliche Einweisung der beauftragten Mitarbeiter durch den Arzt/Apothekenleiter* sichergestellt wird. Der Sichtbezug in der Apotheke darf nur von fachkundigem, eingewiesenem und beauftragtem pharmazeutischen Personal durchgeführt werden. Vor der Aufnahme des Sichtbezugs stellt der Apothekenleiter dem Arzt eine Liste der mit der Durchführung des Sichtbezugs beauftragten Mitarbeiter zur Verfügung. Änderungen werden dem Arzt unverzüglich bekanntgegeben. 

3.
Der Patient hat sich bei Bedarf auszuweisen (Personalausweis, Substitutionsausweis). Er wird informiert, welche Personen ihn in der Apotheke betreuen. Der Patient hat sich an die vereinbarten Zeiten zu halten. Bei Fernbleiben, Zeitverschiebungen, Alkoholgeruch oder sonstigen auffälligen Verhaltensstörungen ist der Arzt darüber zu informieren. Das Apothekenpersonal ist in diesen Fällen gehalten ohne Rücksprache mit dem Arzt keinen Sichtbezug vorzunehmen.
*Nichtzutreffendes bitte streichen
4.
Der Arzt stellt der Apotheke die Verschreibungen über die gemäß Medikationsplan erforderlichen Substitutionsmittel rechtzeitig zu. Die Substitutionsmittel werden in der Apotheke in den Patientenbestand überführt und dort sachgerecht gelagert. Die Apotheke weist die Arztpraxis rechtzeitig auf das Erfordernis einer Folgeverschreibung hin. 
5.
Die Mitgabe von Substitutionsmitteln ist nicht zulässig. (Ausnahme bei Dihydrocodein- und Codein-Arzneimitteln gemäß § 5 Abs. 6 Satz 3 BtMVV).  

6.
Die patientenbezogene Dokumentation gemäß § 13 BtMVV erfolgt durch die Apotheke und wird dem Arzt wöchentlich zur Verfügung gestellt.  

7.
Der Arzt kann in Absprache mit dem Apothekenleiter jederzeit in den Geschäftsräumen der Apotheke den Verlauf des Sichtbezugs oder die Substitutionsarzneimittelbestände seiner Patienten prüfen. 

8.
Der Arzt benennt rechtzeitig seine Vertretung unter Angabe von Name, Praxisadresse und Telefon. 

9.
Die Apotheke erhält pro Vergabe eine Vergütung in Höhe von ___________ Euro zzgl. USt. 
Die Rechnungsstellung erfolgt zum Monatsende /Quartalsende*.  

10.
Für Substitutionsarzneimittel, die der Apotheke vom Arzt für den Sichtbezug zur Verfügung gestellt werden, übernimmt die Apotheke keine Haftung. 

11.
Beide Vertragspartner halten sich über die jeweils sie betreffenden rechtlichen und fachlichen Voraussetzungen der Substitutionstherapie auf dem aktuellen Stand. 

12.
Die Vereinbarung kann mit einer Frist von 4 Wochen gekündigt werden. Die Kündigung bedarf der Schriftform. Sie kann sich auch nur auf einen bestimmten Patienten beziehen. Das Recht zur fristlosen Kündigung bleibt unberührt. 

13.
Einzelne Patienten können vom Sichtbezug ausgeschlossen werden, wenn sie den Betriebsablauf stören. 

14.
Patientenbezogene Restbestände des Substitutionsmittels werden an die Arztpraxis zurückgegeben. Eine Übertragung des Restbestandes auf andere Patienten ist nicht möglich.  

15.
Beauftragt der Arzt die Apotheke mit der Vernichtung eines patientenbezogenen Restbestandes des Substitutionsmittels erhält die Apotheke eine Vergütung in Höhe von __________ Euro zzgl. USt. Der Arzt erhält eine Kopie des Vernichtungsprotokolls gemäß § 16 BtMG für seine Unterlagen. 
16.
Weitere Vereinbarungen:

	

	

	


	
	
	

	Ort, Datum
	
	Ort, Datum

	
	
	

	Unterschrift Arzt/Ärztin
	
	Unterschrift Apothekenleiter/-in


*Nichtzutreffendes bitte streichen
Patientenliste für den Sichtbezug
	Name, Vorname:
	

	Anschrift:
	

	Rufnummer:
	


	Name, Vorname:
	

	Anschrift:
	

	Rufnummer:
	


	Name, Vorname:
	

	Anschrift:
	

	Rufnummer:
	


	Name, Vorname:
	

	Anschrift:
	

	Rufnummer:
	


	Name, Vorname:
	

	Anschrift:
	

	Rufnummer:
	


	Diese Liste ist ab
	
	gültig.

	
	Datum eintragen
	


	
	
	

	Datum
	
	Unterschrift des Arztes/Ärztin


Medikationsplan
	Name:
	

	
	

	
	
	laufende Nummer
	

	
	
	ab: 
(Datum)
	

	
	
	bis: 
(Datum)
	

	Arzneimittel:
	

	Dosierung:
	


	Hinweis zur Einnahme: 
(z. B. Getränk)
	

	
	


	Besondere Hinweise:
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


	
	
	

	Datum
	
	Unterschrift des Arztes/Ärztin


· Anweisung wurde der Apotheke durch den Arzt telefonisch übermittelt:
	Datum, Uhrzeit:
	

	
	

	Unterschrift aufnehmende Person in der Apotheke:

	
	

	
	


Mit dem Sichtbezug beauftragtes pharmazeutisches Personal
	Name der Apotheke:

	

	Apotheken-Adresse:

	


	Vorname, Nachname
	
	Beruf
	
	Einweisung erfolgt*
	
	Unterschrift des/der Mitarbeiters/-in

	
	
	
	
	(
	
	

	
	
	
	
	(
	
	

	
	
	
	
	(
	
	

	
	
	
	
	(
	
	

	
	
	
	
	(
	
	



	
	
	

	Datum
	
	Unterschrift des Apothekenleiters/der Apothekenleiterin











*Pharmazeutisches Personal muss entweder vom Arzt oder Apothekenleiter in das Überlassen des Substitutionsmittels zum unmittelbaren Verbrauch eingewiesen werden. Dies ist nach der BtMVV vom behandelnden Arzt sicherzustellen.
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